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1 Vorwort 

Sehr geehrte Vorstände, Fachbeiräte und Vereinsmitglieder, 

sehr geehrte Interessierte, 

vor Ihnen liegt der Jahresbericht 2016 des Landschaftserhaltungsverbands Landkreis 

Tuttlingen e. V.. Ein nicht ganz einfaches Jahr, mit einigen Herausforderungen, liegt 

hinter dem Verein. Nicht ganz einfach war es, da Geschäftsführer Frank Schumann 

Ende März den LEV aus persönlichen Gründen verließ. Die Stelle konnte in einem 

ersten Verfahren nicht neu besetzt werden, sodass ein Mitarbeiter die anfallende 

Arbeit weitgehend alleine übernehmen musste. Erst Ende des Jahres fand sich eine 

neue Lösung, die ab Februar 2017 wieder eine vollständige Besetzung der 

Geschäftsstelle ermöglicht. 

Auch in der Unteren Naturschutzbehörde (UNB), mit der der LEV eng und 

vertrauensvoll zusammenarbeitet, gab es mehrere Personalwechsel. Natura 2000-

Fachkraft René Szymkowiak trat seine Stelle bei der UNB im Mai 2016 an. Auch hier 

mussten sich Abläufe erst einspielen, was im Laufe der Monate aber gut gelungen 

ist. 

Trotz dieser Umstände konnte in der Landschaftspflege, also im Erhalt von Arten, 

Biotopen und Lebensräumen, einiges erreicht werden. 2016 wurden Neu- und 

Anschlussverträge auf 211 ha mit einem Volumen von über 150.000 € (mit Wirkung 

ab 2017) abgeschlossen. Dazu kamen Änderungsverträge mit einem Wert von 

111.000 € auf einer Fläche von 271 ha. 

Schwerpunkte der Förderung lagen in der Offenhaltung der Landschaft und 

bestimmter Biotope durch Mahd und Beweidung, in extensiver Grünlandnutzung und 

in Artenschutzmaßnahmen, zum Beispiel für die Falterart „Schwarzer Apollo“, der im 

Kreis Tuttlingen sein Hauptverbreitungsgebiet in Baden-Württemberg hat. Auch 

wurde das Belassen von Altgrasstreifen an mehreren Stellen gefördert. Diese nicht 

gemähten Streifen dienen Vögeln, Insekten und dem Niederwild als Nahrungs- und 

Rückzugsgebiet sowie Jugendstadien von Insekten zum Überwintern. Somit konnte 

ein beachtlicher Beitrag zum Erhalt der Biodiversität geleistet werden. 



 

5 

Zusammen mit der UNB und dem Regierungspräsidium (RP) Freiburg wurden an 

Brennpunkten wie im Naturschutzgebiet „Alter Berg“ bei Böttingen großflächige 

Entbuschungsmaßnahmen vorbereitet, die im Winter 2016/2017 durchgeführt 

werden. 

Die Vereinsarbeit und das Führen der Geschäftsstelle waren weitere Tätigkeitsfelder. 

Die Geschäftsstelle steht allen Interessierten offen und bietet im Hinblick auf Erhalt 

und Entwicklung der Kulturlandschaft mit geschützten Lebensräumen sowie 

geschützten Tier- und Pflanzenarten Beratung an. Hinzu kommt die allgemeine 

Vereinsarbeit wie das Führen der Geschäftsstelle, die Führung des Haushalts, die 

Erstellung von Kassen- und Jahresbericht sowie von Wirtschaftsplan und 

Arbeitsprogramm, die Betreuung der Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und 

Fortbildungen der Mitarbeiter. 

Ein großer Dank geht an alle Partner des LEV: die Bewirtschafter der 

Vertragsflächen, die Gemeinden und das Land, die auf ihren Flurstücken 

Naturschutzmaßnahmen zulassen, die Untere Landwirtschafts- und die Untere 

Naturschutzbehörde im Landratsamt, das RP Freiburg, die Vorstände und 

Fachbeiratsmitglieder des Vereins, und allen, die den Verein auf ihre Art und Weise 

unterstützen. 

Mit dem neuen Team gilt es, die Arbeit des LEV zu verstetigen und den Verein und 

seine Aufgaben bekannter zu machen. Auch Ideen für weiterführende und die 

Landschaftspflegerichtlinie ergänzende Projekte sind bereits entstanden und können 

in Zukunft umgesetzt werden. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Berichts und hoffe auch 2017 auf Ihre 

Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
Thomas Stehle, 
Geschäftsführer 
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2 Schutzgebietsnetz Natura 2000 im Landkreis Tuttlingen 

Die Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 setzen sich aus 

FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten zusammen. Unter Regie der 

Regierungspräsidien werden die Managementpläne (MaP) der Gebiete erstellt. In 

den Plänen wird dargelegt, welche Lebensraumtypen und Arten vorkommen, wie ihr 

Erhaltungszustand ist und welche Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung nötig 

sind. Die Maßnahmenempfehlungen können dabei, je nach Plan und Bearbeiter, 

eher allgemeiner oder aber sehr präzise formuliert sein. Der Landkreis Tuttlingen hat 

Anteil an acht FFH-Gebieten (siehe Abbildung 1) und an drei Vogelschutz-Gebieten. 

 

Abbildung 1: Die acht FFH-Gebiete mit Anteil des Landkreis Tuttlingen 

Von den acht FFH-MaPs sind fünf bereits fertiggestellt. Diese stellen eine 

wesentliche Grundlage für die Arbeit des LEV dar. Die Maßnahmenempfehlungen 
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der MaPs „Großer Heuberg und Donautal“, „Hegaualb“, „Nördliche Baaralb und 

Donau bei Immendingen“, „Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen“ 

sowie „Prim-Albvorland“ werden durch den LEV bereits und in den nächsten Jahren 

in Landschaftspflege-Verträge umgesetzt. Da die LPR auf Freiwilligkeit beruht, ist ein 

entsprechendes Interesse der Bewirtschafter dafür Voraussetzung. 

Der Managementplan „Östlicher Großer Heuberg“ ist seit 2016 in Bearbeitung. Die 

Datenerhebung erfolgte 2016. 2017 werden die Maßnahmen erarbeitet und der erste 

Entwurf verfasst. Die Behördenabsprachen sollen im Herbst 2017 erfolgen, bevor die 

öffentliche Beteiligung erfolgt. 

Die verbliebenen zwei FFH-Gebiete werden im MaP „Baar“ behandelt. Die 

Auftaktveranstaltung fand bereits 2015 statt. Der genaue Bearbeitungsstand ist dem 

LEV derzeit nicht bekannt. 
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3 Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie 

Die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) ist in die Teile A bis E untergliedert. Der LEV 

Tuttlingen setzt derzeit ausschließlich Maßnahmen der Teile A und B um. LPR Teil A 

beinhaltet Verträge mit einer Laufzeit von fünf Jahren. In diesem Teil der LPR werden 

großflächige Maßnahmen wie pflegende Bewirtschaftung und 

Extensivierungsmaßnahmen umgesetzt. Vertragsnehmer sind in der Regel 

Landwirte. 

LPR Teil B beinhaltet einjährige Maßnahmen und gliedert sich in Anträge, Aufträge 

und Verträge auf. Der gesamte LPR-Teil wird über das Kreispflegeprogramm 

abgewickelt. Dafür wird dem Kreis durch das RP Freiburg jährlich ein bestimmtes 

Budget zur Verfügung gestellt. Über den Teil B werden Arten- und 

Biotopschutzmaßnahmen wie Betreuung von Krötenzäunen oder Heckenpflege 

abgewickelt. 

Vom LEV werden Maßnahmen hauptsächlich in Form von Verträgen, sowohl im Teil A 

als auch im Teil B, umgesetzt. Sollte in Ergänzung zu einem fünfjährigen Vertrag eine 

einjährige Maßnahme erforderlich sein, so bereitet der LEV auch Aufträge nach LPR 

Teil B vor. Dies stellt im Rahmen des Kreispflegeprogramms in der aktuellen LEV-

Arbeit jedoch eine Ausnahme dar. Die meisten Aufträge werden im Kreis von der 

Unteren Naturschutzbehörde (UNB) vergeben. Anträge werden vom LEV gar nicht 

bearbeitet. Fragen Antragsteller jedoch nach einer Beratung, sei sie fachlicher oder 

formaler Natur, wird diese selbstverständlich angeboten und durchgeführt. Im Jahr 

2016 war dies bei sechs Beratungen zur Heckenpflege mit einem förderfähigen 

Volumen von 20.491,07 € der Fall. Diese Maßnahmen werden, die Bewilligung durch 

die UNB vorausgesetzt, im Jahr 2017 durchgeführt. 

3.1 Tätigkeit des LEV im LPR Teil A 

Der LEV bearbeitet in Teil A alle drei möglichen Vertragsarten: Neuverträge, 

Anschlussverträge und Änderungsverträge. Neu- und Anschlussverträge entfalten 

ihre Wirkung erst im Folgejahr, d.h. die im Jahr 2016 abgeschlossenen Verträge sind 

ab dem 01.01.2017 gültig. Anders gesagt, bei den ab 2017 gültigen Verträgen wurde 

die eigentliche Arbeit bereits 2016 geleistet. Änderungsverträge sind hingegen 

bereits in dem Jahr gültig, in dem Sie abgeschlossen werden. 
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Die bearbeiteten Neu- und Anschlussverträge für 2017 umfassen eine Fördersumme 

von 151.486,97 € pro Jahr (siehe Tabelle 1). Über die fünfjährige Förderperiode 

entspricht dies in Summe einer Förderung von 757.434,85 €. Durch die Neuverträge 

(ohne Anschlussverträge) ist ein Aufwuchs bei den jährlichen Fördermitteln von 

140.924,72 € zu verzeichnen. Dies entspricht über die fünfjährige Förderperiode 

einer Summe von 704.623,60 €. Die Förderfläche ist um rund 202 ha angestiegen. 

Tabelle 1: Vertragsflächen und -volumen der durch den LEV im Jahr 2016 bearbeiteten Verträge 

 

Die Änderungsverträge sind in erster Linie auf eine neue Bewertung der 

landwirtschaftlichen Bruttofläche, die im Rahmen von Betriebskontrollen 

vorgenommen wurde, zurück zu führen. Große Beweidungsverträge wie auf dem 

Kraftstein in Mühlheim oder auf dem Klippeneck in Denkingen schlagen hier 

besonders zu Buche. So entfallen rund 174 ha von den 271 ha Änderungsflächen 

allein auf vier Beweidungs-Verträge mit einem jährlichen Fördervolumen von knapp 

80.000 €. 

Tabelle 2: Vertragsflächen und -summen der 2016 bearbeiteten Neu- und Anschlussverträge  
nach Gemeinden 
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Erläuterung zur Tabelle 2: 

 ASP = Vorkommen von Arten des Artenschutzprogrammes des Landes 

 Biotop = nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz bzw. nach § 33 

Landesnaturschutzgesetz geschütztes Biotop 

 FFH-LRT = Lebensraumtyp der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

 FFH4-Art = Art, die in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgeführt 

ist und somit nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt ist 

 LSG = Landschaftsschutzgebiet 

 ND = Naturdenkmal 

 NSG = Naturschutzgebiet 

 VSG = europäisches Vogelschutzgebiet 

In Tabelle 2 sind die Werte der bearbeiteten Neu- und Anschlussverträge nach 

Gemeinden aufgeführt. Zudem kann Tabelle 2 die Maßnahmenart (Kategorie) und 

der Schutzgrund (Kulisse) entnommen werden. 

Der Arbeitsaufwand bei Neu- und Anschlussverträgen ist vergleichbar. Die Flächen 

müssen gleichermaßen begangen werden. Anhand des aktuellen Zustands und des 

Biotop- bzw. Lebensraumtyps werden die erforderlichen Maßnahmen für den Erhalt 

oder die Entwicklung hin zum gewünschten Zustand definiert. 

3.2 Entwicklung der durch den LEV bearbeiteten A-Verträge 

Nach der Gründung des Landschaftserhaltungsverbands Landkreis Tuttlingen e.V. im 

Jahr 2013 übernahm dieser die Bearbeitung der Verträge in der Landschaftspflege 

vollständig von der UNB. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Fördersummen der 

bearbeiteten Verträge aus dem LPR Teil A seit Gründung des LEV.  

Hinweis: Neu- und Anschlussverträge werden im Vorjahr bearbeitet, 

Änderungsverträge im laufenden Jahr. So wurden 2016, also die Änderungsverträge 

(grüne Säule) des Jahres 2016 sowie die Neu- und Anschlussverträge (blaue und 

rote Säule) 2017 bearbeitet. 
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Abbildung 2: Entwicklung der Fördersumme der durch den LEV bearbeiteten Verträge 
2013 - 2016 

 

Abbildung 3 ist die Entwicklung der Förderfläche der bearbeiteten Verträge aus dem 

LPR Teil A seit Gründung des LEV zu entnehmen. Für 2014 konnten bereits die 

ersten Verträge abgeschlossen werden. 2015 nahmen sowohl die geförderten 

Flächen als auch das Volumen der Verträge deutlich zu. Dies ist auf zwei 

Sondereffekte, nämlich die Umstellung auf die neue LPR und die Mähwieseninitiative 

des Landkreises Tuttlingen, zurückzuführen. Im Folgejahr sank dann die 

Vertragszahl, ohne diese Sondereffekte, wieder auf ein normales Niveau. Die 

Schwankungen bei der Förderfläche und den Fördersummen im Zeitraum seit 2013 

sind durch diverse Umstände wie beispielsweise Schwankungen im Personalbestand 

bedingt. 
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Abbildung 3: Entwicklung der Förderfläche der durch den LEV bearbeiteten Verträge 
2013 - 2016 

 

3.3 Entwicklung der Fördersummen und Förderflächen im Landkreis 

Tuttlingen seit LEV-Gründung 

In den folgenden Absätzen wird die Entwicklung der Fördersummen und –flächen im 

Landkreis Tuttlingen näher beleuchtet. Das bedeutet, dass hier auch die Werte der 

Verträge ohne LEV-Beteiligung mit einfließen. Diese sind in der Regel vor 

Aktivwerdens des LEVs abgeschlossen worden. 

Sowohl die Fördersumme als auch die Förderfläche konnten seit Bestehen des LEVs 

deutlich gesteigert werden. Wie aus Abbildung 4 zu entnehmen ist, stieg die jährliche 

Fördersumme von 114.502,21 € im Jahr 2013, dem letzten Jahr ohne aktiven LEV, 

auf 414.449,50 € im Jahr 2016. Damit ist der Mittelzufluss in diesem Bereich um 

mehr als das 3,5-fache gestiegen. Mit Blick auf das Jahr 2017, in dem die 

vorbereiteten Verträge aus 2016 gültig sind, konnte die jährliche Fördersumme mit 

555.374,22 € beinahe verfünffacht werden. An dieser Stelle muss darauf verwiesen 

werden, dass seit dem Jahr 2015 die neue LPR mit höheren Flächen- und 

Stundensätzen in Kraft ist. 
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Abbildung 4: Entwicklung der jährlichen Fördersumme im LPR-Teil A im Landkreis Tuttlingen 
seit Gründung des LEVs; *vorläufiger Stand 

 

Es ist auch eine deutliche Steigerung der Förderfläche realisiert worden. Wie aus 

Abbildung 5 zu entnehmen ist, konnte die Förderfläche von 607 ha im Jahr 2013 auf 

993 ha im Jahr 2016 gesteigert werden. Im Bezug auf das Jahr 2017 mit einer 

Förderfläche von 1.195 ha ist dies beinahe eine Verdoppelung der Förderfläche. 

Im Verhältnis ist die Fördersumme deutlich stärker gestiegen als die Förderfläche. 

Dies liegt einerseits an den bereits erwähnten neuen und höheren Fördersätzen. 

Andererseits konnten auch höherwertigere und meist auch kostenintensivere 

Maßnahmen umgesetzt werden. Diese finden meist auf reinen Pflegeflächen statt 

und können nicht über die landwirtschaftliche Förderung unterstützt werden. In 

diesen Fällen werden nicht die Flächensätze nach der LPR angewandt, sondern der 

Aufwand wird direkt vergütet. Dies geschieht entweder über die anfallenden 

Arbeitsstunden und die Stundensätze nach Maschinenringsätzen oder über die 

aufwandsbezogenen Flächensätze nach KTBL. 
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Abbildung 5: Entwicklung der jährlichen Förderfläche LPR-Teil A im Landkreis Tuttlingen seit 
Gründung des LEVs; *vorläufiger Stand 

2016 ist ein leichter Rückgang der Förderfläche im Vergleich zum Jahr 2015 zu 

verzeichnen (siehe Abbildung 5). Dies war dadurch bedingt, dass es bei 

Förderflächen in erheblicher Größe zu einem Bewirtschafterwechsel kam, was auf 

Grund der bis dato nicht optimalen Bewirtschaftung der Flächen durchaus im Sinne 

des Naturschutzes war. Beim Abschluss von neuen fünfjährigen Verträgen wird 

standardmäßig die Vertragsfläche durch eine landwirtschaftliche Kontrolle 

begutachtet und die Bruttofläche festgelegt. Bei dieser Festlegung wurden aufgrund 

der vorherigen Bewirtschaftung mehrere Hektar aus der landwirtschaftlichen 

Bruttofläche gestrichen. Die bereits vorbereiteten A-Verträge konnten daher nicht 

abgeschlossen werden und wurden ersatzweise in Teil B der LPR überführt. Die 

betroffenen Flächen sind ab 2017 wieder für den Teil A vorgesehen. Nähere 

Informationen zu diesem Thema können Kapitel 5 entnommen werden. 
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3.4 Entwicklung des LPR Teil B im Landkreis Tuttlingen seit LEV-Gründung 

 

Abbildung 6: Entwicklung der jährlichen Fördersumme LPR Teil B (Kreispflegeprogramm) im 
Landkreis Tuttlingen seit Gründung des LEVs 

Wie bereits eingangs erwähnt, arbeitet der LEV im Teil B der LPR vorwiegend mit 

dem Instrument der einjährigen Verträge. Diese lehnen sich in Art und Inhalt an die 

fünfjährigen Verträge aus Teil A an. Der Unterschied besteht in erster Linie in der 

Laufzeit. Sie können genutzt werden, um Maßnahmen oder die Zusammenarbeit mit 

einem Bewirtschafter zu testen, eine längerfristige Pflege im Teil A vorzubereiten oder 

die Pflege einer Fläche, wie auf dem Alten Berg in Böttingen, kurzfristig sicher zu 

stellen. 

Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der ausgezahlten Mittel im LPR Teil B von 2013 bis 

2016. Diese setzten sich aus den Anträgen (blau), Aufträgen (rot) und Verträgen 

(grün) zusammen. Besonders im Bereich der Verträge, die durch den LEV betreut 

werden, ist ab 2015 eine Steigerung von rund 11.000 € im Jahr 2014 auf ca. 73.000 € 

im Jahr 2016 zu verzeichnen. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, 

dass die Fördersumme im Jahr 2016 auch die Flächen beinhaltet, die aus unter 

Absatz 3.3 genannten Gründen übergangsweise in einjährigen Verträgen 

untergebracht werden mussten. Dies schlägt sich entsprechend in der Förderfläche 

der einjährigen Verträge nieder (vergleiche Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Entwicklung der jährlichen Förderfläche von Verträgen im LPR-Teil B im 
Landkreis Tuttlingen seit Gründung des LEVs 

Wie aus Abbildung 7 hervor geht, konnte auch die Förderfläche von 2013 zu 2016 

mehr als vervierfacht werden. Der Einbruch 2014 kann nicht genauer nachvollzogen 

werden. Dieser lag vermutlich an dem erhöhten Aufwand, der in diesem Vertragsjahr 

im Teil A durch die Umstellung auf die neue LPR und die Mähwieseninitiative des 

Landkreises hervorgerufen wurde. 
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3.5 Entwicklung des Gesamtfördervolumens der durch den LEV betreuten 

Verträge 

Um die Förderungssumme der durch den LEV betreuten Verträge abzubilden, muss 

das jährliche Fördervolumen aus den LPR Teilen A und B zusammen betrachtet 

werden. Die Entwicklung der jährlichen Fördersumme ist in Abbildung 8 dargestellt. 

 

Abbildung 8: Entwicklung der jährlichen Fördersumme der Verträge nach LPR-Teil A und B im 
Landkreis Tuttlingen seit Gründung des LEVs 

Die jährliche Fördersumme der Landschaftspflegeverträge (ein- und fünfjährige) ist 

von 123.934,81 € im Jahr 2013 auf 487.451,06 € im Jahr 2016 angestiegen. Das 

bedeutet knapp eine Vervierfachung der jährlichen Fördersumme. Die Förderfläche 

hat sich im gleichen Zeitraum von 638 ha im Jahr 2013 auf 1.134 ha gesteigert 

(vergleiche Abbildung 9). An dem stärkeren Anstieg der Fördersumme im Vergleich 

zur Förderfläche sind wieder die Effekte der aktualisierten Fördersätze der aktuellen 

LPR und die Verschiebung hin zu höherwertigen Maßnahmen zu erkennen. 
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Abbildung 9: Entwicklung der jährlichen Förderfläche LPR-Teil A und B im Landkreis Tuttlingen 
seit Gründung des LEVs 

Die Betrachtung der jährlichen Fördersummen und der Förderflächen aus den LPR 

Teilen A und B, wie in Abbildung 8 und Abbildung 9, zeigt ein deutlich besseres Bild 

der LPR-Förderung im Kreis, als eine getrennte Betrachtung der LPR-Teile. Sowohl 

bei der Förderung als auch bei der Fläche ist ein eindeutig steigender Trend zu 

verzeichnen. 

Auf einen Ausblick bezüglich der Fördersummen und Flächen für das Jahr 2017 wird 

an dieser Stelle verzichtet. Eine weitere Steigerung ist durch die bereits 

abgeschlossenen Verträge im Teil A sehr wahrscheinlich (vergleiche Kapitel 3.1). 

Allerdings sind deutliche Mittelkürzungen im Teil B angekündigt und ebenso 

wahrscheinlich. Daher ist eine seriöse Prognose derzeit nicht möglich. 

3.6 Anmerkung zur Datengrundlage der Auswertungen 

Die in Kapitel 3.1 veranschaulichten Daten zur LEV-Arbeit sind der internen 

Dokumentation bzw. den Jahresberichten 2014 und 2015 entnommen. Die Daten zu 

Fördersummen und Förderflächen stammen aus dem Auswertungstool Cadenza, 

welches dem Landschaftsinformationssystem angegliedert ist und entsprechen dem 

Stand Anfang März 2017. 
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4 Umsetzung von Maßnahmen in Naturschutzgebieten 

In Naturschutzgebieten (NSG) ist das RP Freiburg für die Umsetzung von einjährigen 

Maßnahmen zuständig. Diese werden im Regelfall nicht über das 

Kreispflegeprogramm bzw. über die UNB abgewickelt. Wenn seitens des LEV 

Handlungsbedarf mit einjährigen Maßnahmen innerhalb von NSGs gesehen wird, 

werden diese mit dem Vertreter des RPs besprochen und die Umsetzung 

abgestimmt. Die Umsetzung wird durch den LEV organisiert und die Abrechnung 

erfolgt über das RP. 

 

Abbildung 10: Beweidung mit Schafen und Ziegen am Hohenkarpfen 

So konnte erstmals im NSG Hohenkarpfen eine Beweidung der Magerrasenflächen 

auf dem Bergkegel etabliert werden. In den vorigen Jahren gab es mit 

unterschiedlichen Bewirtschaftern mehrere Anläufe, diese Flächen zu pflegen und 

offen zu halten. Diese waren leider aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich. 

Mit dem aktuellen Tierhalter, der durch den LEV angesprochen wurde, besteht nun 

die Aussicht auf eine erfolgreiche, langfristige Lösung zur Pflege dieser hochwertigen 

Flächen. Ziel ist eine langfristig gesicherte Pflege und somit die Überführung in den 

LPR Teil A. 
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Abbildung 11: Wimper-Perlgras (Melica ciliata) an der Jägerhaushöhle 

Weitere Maßnahmen betreffen das NSG Stiegelesfels in Fridingen und das NSG 

Alter Berg in Böttingen (siehe Kapitel 5). Im NSG Stiegelesfels wurden 

Gehölzmaßnahmen im Bereich der Jägerhaushöhle und auf dem Kirchberg 

vorbereitet. Im Bereich der Jägerhaushöhle werden die Gehölze vor und unterhalb 

des Höhleneinganges entfernt. Einerseits soll die Beschattung der Balmvegetation 

(sehr seltener Vegetationstyp, speziell bei Höhleneingängen) reduziert werden. 

Andererseits ist eine bessere Sicht auf den Höhleneingang angestrebt, um diesen für 

wild Lagernde, die die Fauna und Flora beeinträchtigen, unattraktiver zu machen. Auf 

dem Kirchberg handelt es sich um eine klassische Gehölzpflege auf einem 

Magerrasen. Dieser kann nun ab 2017 durch eine Beweidung gepflegt werden. Die 

Anregung zu der Maßnahme wurde von der UNB gegeben. 
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5 Diskussion um Bruttoflächen 

Die landwirtschaftliche Bruttofläche stellt die beihilfefähige Fläche im Sinne der 

Direktzahlungsverordnung dar. Diese ist durch EU-Verordnungen geregelt. Da ohne 

die Zuwendung aus der landwirtschaftlichen Förderung eine kostendeckende 

Bewirtschaftung mancher Biotoptypen, z B. von Weideflächen mit hohem 

naturschutzfachlichem Wert, nicht möglich ist, sorgt die Auslegung der EU-

Verordnungen immer wieder für kontroverse Diskussionen, hauptsächlich zwischen 

Landwirtschafts- und Naturschutzvertretern. Dies trifft nicht nur auf den Landkreis 

Tuttlingen, sondern landesweit zu. Die Beurteilung und Festlegung der 

landwirtschaftlichen Bruttofläche obliegt der Landwirtschaftsverwaltung. 

 

Abbildung 12: Die Heide am Alten Berg; südlicher Bereich 

Die Flächenabgrenzungen der A-Verträge sind an den Umriss der Bruttoflächen 

gebunden. Wird die Bruttofläche durch eine Neubeurteilung verändert, meist wird 

diese kleiner, muss die Förderfläche ebenfalls angepasst und ein Änderungsvertrag 

angelegt werden. Im Extremfall muss ein Vertrag aufgelöst werden oder kann nicht 
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abgeschlossen werden. Auf diesem Weg verloren 2016 über 20 ha an 

Naturschutzflächen ihren Bruttoflächenstatus. Ein Beispiel hierfür sind die 

Beweidungsflächen im NSG „Alter Berg“. 

Im NSG „Alter Berg“ bei Böttingen dominieren Wacholderheiden und Magerrasen. 

Diese Lebensraumtypen sind durch Beweidung entstanden und werden auch durch 

Beweidung erhalten. Sie werden ergänzt durch Hecken, Steinriegel und andere 

Landschaftselemente. Die Beweidung in den letzten Jahren war nicht optimal. 2016 

gingen die Flächen an einen neuen Bewirtschafter über. Mit diesem sollte die Pflege 

der Heideflächen vertraglich geregelt und so der Erhalt gesichert werden. Daher 

wurde die landwirtschaftliche Bruttofläche neu beurteilt. Im Rahmen dieser 

Beurteilung verloren große Teile der Weidefläche mit der Begründung einer zu stark 

ausgeprägten Sukzession den Bruttoflächenstatus. Diese Beurteilung ist selbst bei 

Vertretern der Landwirtschaft nicht unumstritten (siehe Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Die Heide am Alten Berg; Westhang 
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Da sich die Beweidung solch magerer Flächen nur lohnt, wenn die 

landwirtschaftliche Förderung in Anspruch genommen kann, wurden in Absprache 

mit dem RP erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Bruttoflächenstatus im 

Jahr 2017 wieder zu ermöglichen. Die umfangreiche Planung und Organisation 

wurde durch den LEV durchgeführt. Hierfür mussten zahlreiche Absprachen 

getroffen, Vor-Ort-Termine wahrgenommen und schließlich Aufträge vergeben 

werden. Beteiligt waren der Schäfer, die Gemeinde, das RP, die UNB, die ULB, der 

LEV, die Forstverwaltung, der Albverein und zwei Lohnunternehmer. Die erneute 

Beurteilung der landwirtschaftlichen Bruttofläche ist für das Frühjahr 2017 geplant. 

Wie eingangs bereits erwähnt, wird die Diskussion um die Bruttofläche landesweit 

geführt und sie wird in vielen Landkreisen als Problem wahrgenommen. Dies war 

auch Thema beim landesweiten LEV-Treffen, bei dem die Koordinierungsstelle der 

LEVs in Baden-Württemberg um Beispiele für solche Fälle aus den Landkreisen 

gebeten hat. Der LEV Landkreis Tuttlingen hat eine Beschreibung mit Einschätzung 

zum NSG „Alter Berg“ verfasst und diese der Koordinierungsstelle zur Verfügung 

gestellt. Die gesammelten Beispiele werden gebündelt an die Ministerien 

weitergeleitet. Damit soll erreicht werden, dass auf der Ebene der Ministerien eine 

landesweit gültige Lösung erarbeitet wird. 
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6 Öffentlichkeitsarbeit 

 

Abbildung 14: Vortrag bei der Infoveranstaltung am 13. April 2016 in Mahlstetten 

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fand am Mittwoch, den 13. April 2016, eine 

Informationsveranstaltung im Foyer der Mehrzweckhalle in Mahlstetten statt. Die 

Veranstaltung trug den Titel „Mähwiesen und Naturraum um Mahlstetten“. Direkt 

eingeladen wurden der Bürgermeister, Gemeinderäte, Landwirte, Jäger und Vertreter 

des lokalen Naturschutzes. Über das Gemeindeblatt wurden zudem alle 

Interessierten eingeladen. Mit 33 Teilnehmern war die Veranstaltung gut besucht. 

Folgende Inhalte wurden behandelt: 

 Kurzvorstellung Landschaftserhaltungsverband Landkreis Tuttlingen e.V. 

 Mähwiesen 

 Was ist eine artenreiche magere Flachlandmähwiese (FFH-

Lebensraumtyp 6510)? 

 Wo liegen die FFH-Mähwiesen auf der Gemarkung und wie sind sie 

verteilt? 

 Wie bewirtschaftet man eine FFH-Mähwiese? 

 Welche Fördermöglichkeiten gibt es zum Erhalt von FFH-Mähwiesen? 
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 Naturraum um Mahlstetten 

 Veränderung der Landschaft um Mahlstetten in den vergangenen 

Jahrzehnten 

 Aufzeigen von „Gewinnern“ und „Verlierern“ der Veränderung der 

Landschaft anhand von Beispielen 

 Erläuterung von möglichen Maßnahmen zum Arterhalt 

 

Zudem wurde laufend die Homepage www.lev-tut.de auf dem aktuellen Stand 

gehalten und der Flyer wurde überarbeitet. 

  

http://www.lev-tut.de/
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7 Kontaktdaten 

Geschäftsstelle des LEV Landkreis Tuttlingen e. V. 

Landschaftserhaltungsverband Landkreis Tuttlingen e. V. 
Bahnhofstraße 100 
78532 Tuttlingen 
Homepage: www.lev-tut.de 
 

Geschäftsführer: 
Thomas Stehle 
M. Sc. Agrarwissenschaften 
Raum 254 
E-Mail: t.stehle@lev-tut.de 
Telefon: 07461/ 926-9155 
Fax: 07461/ 926-99-9155 
 

Stellvertretende Geschäftsführerin: 
Christine Kewes 
B. Sc. Landschaftsnutzung und Naturschutz 
Raum 255 
E-Mail: c.kewes@lev-tut.de 
Telefon: 07461/ 926-9156 
Fax: 07461/ 926-99-9156 
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